
MAGISTRA[image: ]T
 									DER STADT WIEN


 [image: ]	2/2
	

Sonnenschutzsysteme


Weisung
	


Sonnenschutzsysteme sind Systeme, die dem Schutz vor Sonneneinstrahlung und sommerlicher Überwärmung dienen und demzufolge auch nur im Bedarfsfall zum Einsatz gelangen. Hierzu zählen einerseits vertikale bzw. geneigt ausgerichtete Beschattungssysteme wie Außenjalousien oder Rollos, und andererseits Beschattungssysteme mit horizontaler Ausrichtung wie Markisen oder Sonnenschutzsegel.
Mit Ausnahme von Außenjalousien handelt es sich bei diesen Beschattungssystemen um Systeme mit roll- oder faltbaren Textilien, deren Stütz- bzw. Trägerelemente mittelbar oder unmittelbar kraftschlüssig mit dem Boden verbunden sind. Sind solche Beschattungssysteme mit horizontaler Ausrichtung kraftschlüssig mit dem Gebäude verbunden, handelt es sich um Markisen. Diese sind gem. § 62a Abs. 1 Ziff. 33 BO außerhalb von Schutzzonen und Gebieten mit Bausperre bewilligungsfrei.
Sind Beschattungssysteme nicht kraftschlüssig mit einem Gebäude verbunden, ist für Stütz- und Trägerelemente, die der Verankerung der textilen Sonnenschutzelemente dienen, dann eine Bewilligung erforderlich, wenn für deren Errichtung ein wesentliches Maß an bautechnischer Kenntnis erforderlich ist (z.B. erforderliche Aufnahme von Windkräften infolge großflächiger Bespannung). Aufgrund der besonderen Bestimmungen des Wiener Kleingartengesetzes gilt die Bewilligungspflicht auf Flächen mit der Widmung EKL oder EKLW nicht.
Werden Stützelemente, Rahmenkonstruktionen und dgl. als Rankgerüst für Pflanzen verwendet, handelt es sich um Pergolen. Pergolen sind gem. § 62a Abs. 1 Ziff. 14 BO bewilligungsfrei. Das Anbringen von Sonnenschutzeinrichtungen an Pergolen würde der Funktion als Rankgerüst widersprechen und ist daher unzulässig.

Ergänzung, 28.06.2023:
Das Anbringen von schräggestellten Photovoltaikelementen ist, sofern die Funktion als Rankgerüst weiterhin gegeben ist, zulässig.
Lamellendächer sind Konstruktionen, bei denen die Latten/Lamellen zu einer geschlossenen, massiven Dachfläche geschlossen werden können. Sie sind daher aufgrund ihrer Funktion und der verwendeten Materialen als Flugdach anzusehen und unterliegen daher den Bestimmungen der § 62a Abs. 1 Z 13, § 80 BO, § 82 Abs. 6 und § 16 Abs. 2 WKlG.
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